
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Die Haftung des Belegspitals, Teil 3.
o Mag. Susanne Glawatsch
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Keine Haftung des Belegspitals für Belegarzt Teil 3

Steuern im Bild, Teil 304

Rechtliche Beurteilung
Das Erstgericht stellte ein Belegarztverhältnis 
fest, weswegen die gerichtlichen Schritte ge-
gen den Belegarzt zu richten gewesen wären 
– nicht gegen das Belegspital. Die Klage 
wurde abgewiesen.

Auch das Berufungsgericht bestätigte dieses 
Urteil mit der Begründung, dass der Behand-
lungsvertrag zwischen Belegarzt und Kläger 
stillschweigend zustande kam und zudem 
das Informationsschreiben eindeutig 
die Belegarztsituation im Sinne der 
 Rechtsprechung erläutere.
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Conclusio
Das System des Belegarztes ist ein Beispiel dafür, dass 
ein gespaltener Krankenhausaufnahmevertrag vorliegt 
mit der Konsequenz, dass der Belegarzt die Behand-

lung eigenverantwortlich, im eigenen Namen und auf 
 eigene Rechnung durchführt.

Der Anstaltsträger haftet daher nicht für allfällige Kunst- 
und Aufklärungsfehler des Belegarztes.
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